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Die Bürgschaft des Geschäftsführers  
einer GmbH
Kein Widerrufsrecht

Die Frage, ob dem Geschäftsführer 
 einer GmbH, der eine Bürgschaft zu
gunsten der GmbH außerhalb von 
 Geschäftsräumen seines Gläubigers 
abgibt, auch nach der Neufassung des 
§ 312 Absatz 1 BGB im Jahre 2014 ein 
Widerrufsrecht zusteht, war umstritten. 
Mit Urteil vom 22. September 2020 hat 
der Bundesgerichtshof nun entschie
den, dass der Geschäftsführer in dieser 
Fallkonstellation kein Widerrufsrecht 
hat. Auch eine erneute Gesetzesnovel
le hat daran nichts geändert.

Für bestimmte Verträge mit Unterneh
mern gewährt das BGB dem Verbrau
cher ein Widerrufsrecht. So gab § 312 
Absatz 1 BGB in der bis zum 12. Juni 
2014 geltenden Fassung dem Ver
braucher „bei einem Vertrag mit einem 
Unternehmer“, den der Verbraucher au
ßerhalb der Geschäftsräume des Unter
nehmers geschlossen hatte und „der 
eine entgeltliche Leistung zum Gegen
stand hat“ (mit Ausnahme bestimmter, 
hier nicht interessierender Vertragskon
stellationen), ein Widerrufsrecht. Nach 
der dazu ergangenen Rechtsprechung 
wurde der Begriff eines Vertrags über 
eine entgeltliche Leistung weit ausge
legt und erfasste auch eine Bürgschaft, 
die vom Verbraucher übernommen 
wurde, damit der Gläubiger (Unterneh
mer) dem Hauptschuldner ein Darlehen 
gewährt oder belässt. Wenn also der 
 Geschäftsführer einer GmbH, der bei 
Abschluss eines Bürgschaftsvertrags 
nach allgemeiner Meinung als Verbrau
cher handelt,1) zugunsten eines Kredit
gebers der GmbH (Unternehmer) eine 
Bürgschaft abgab, hatte der Geschäfts
führer ein Widerrufsrecht.

Mit Wirkung ab dem 13. Juni 2014 wur
de § 312 Absatz 1 BGB neu gefasst. Er 
besagte nun unter anderem, dass die 
Vorschriften über das Recht zum 
 Widerruf2) von außerhalb von Ge
schäftsräumen3) geschlossenen Verträ
gen „nur auf Verbraucherverträge an
zuwenden“ sind, „die eine entgeltliche 

Leistung des Unternehmers zum Ge
genstand haben“. Mit Wirkung ab dem 
1. Januar 2022 wurde § 312 Absatz 1 
BGB abermals neu gefasst. Er lautet 
nun, dass unter anderem die Vorschrif
ten über das Recht zum Widerruf von 
außerhalb von Geschäftsräumen ge
schlossenen Verträgen „auf Ver
braucherverträge anzuwenden“ sind, 
„bei denen sich der Verbraucher zu der 
Zahlung eines Preises verpflichtet“.4)

Nach der Neufassung ab dem 13. Juni 
2014 bestand Streit, ob dem Bürgen in 
der geschilderten Fallkonstellation wei
terhin ein Widerrufsrecht zusteht oder 
nicht. Die Frage hat in der Praxis erheb
liche Bedeutung: Besteht ein Wider
rufsrecht, kann die Finanzierung vom 
Kreditgeber regelhaft erst ausgereicht 
werden, wenn die Widerrufsfrist ab
gelaufen ist. Außerdem ergeben sich 
Probleme, die nach dem Gesetz vor
geschriebene Widerrufsbelehrung ord
nungsgemäß zu formulieren, auch 
wenn das Gesetz Muster bereitstellt. 
Wollte ein Kreditgeber „auf Nummer 
sicher gehen“, veranlasste er den Bür
gen, die Bürgschaft in den Geschäfts
räumen des Kreditgebers zu unter
zeichnen. Denn dann lag bereits kein 
außerhalb von Geschäftsräumen ge
schlossener Vertrag vor.

Das Urteil des BGH

Der Bankensenat des Bundesgerichts
hofs (BGH) hat den Streit dahin ent
schieden, dass dem Bürgen in diesem 
Fall kein Widerrufsrecht zustehe (BGH, 
Urteil vom 22. September 2020, Akten
zeichen XI ZR 219/19).5) Nach dem 
Wortlaut des § 312 Absatz 1 BGB (in 
der bis zum 31. Dezember 2021 gelten
den Fassung) werde vorausgesetzt, 
dass der Unternehmer gegen ein ver
einbartes Entgelt des Verbrauchers die 

Gemäß dem Bürgerlichen Gesetzsbuches (BGB) steht dem Verbraucher ein 
Recht zum Widerruf bestimmter Verträge zu, wenn diese außerhalb der 
Geschäfts räume seines Vertragspartners geschlossen wurden. Nach einer 
Gesetzesnovelle im Jahr 2014 war unklar, ob dieses Widerrufsrecht weiter-
hin für den Geschäftsführer einer GmbH gilt, der zugunsten der GmbH eine 
Bürgschaft  abgibt. Ein Urteil des Bundgerichtshofs von September 2020 
bringt  Klarheit. Auch die abermalige Gesetzesneufassung hat daran nichts 
ge ändert. Der Autor erläutert das Urteil und ordnet es ein.   (Red.)
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vertragscharakteristische Leistung er
bringe. Eine entgeltliche Leistung des 
Verbrauchers unterfalle der Vorschrift 
nach ihrem eindeutigen Wortlaut nicht.6) 
Die entgeltliche Leistung des Unter
nehmers müsse gerade aus dem Ver
brauchervertrag geschuldet werden, für 
welchen das Widerrufsrecht in An
spruch genommen werde; der Ver
braucher müsse Berechtigter aus dem 
Vertrag sein. Es reiche nicht, dass der 
Unternehmer die entgeltliche Leistung 
aufgrund eines separaten, nicht § 310 
Absatz 3 BGB unterfallenden Vertrags 
(Verbrauchervertrag) mit einem Dritten 
erbringe.7) Mithin genüge es nicht, dass 
der Bürge die Bürgschaft in der dem 
Kreditgeber (Unternehmer) erkenn
baren Erwartung abgibt, dass ihm selbst 
oder einem bestimmten Dritten (etwa 
der GmbH, deren Geschäfts führer der 
Bürge ist) daraus irgendein Vorteil er
wachsen werde (Gewährung oder 
 Belassung des Kredits an die GmbH).8)

Darüber hinaus führe auch die grund
sätzliche Anwendbarkeit der §§ 312 ff. 
BGB auf Verträge über Finanzdienst
leistungen nicht zu einem Widerrufs
recht des Bürgen: Bürgschaften oder 
sonstige Kreditsicherheiten von Ver
brauchern seien von dem in § 312 Ab
satz 5 Satz 1 BGB legal definierten 
 Begriff der Finanzdienstleistungen 
nicht erfasst. Auch hier müsse – wie 
bei § 312 Ab satz 1 BGB – die vertrags
spezifische Leistung durch den Unter

nehmer  (Kreditgeber) erbracht werden 
und der Verbraucher Berechtigter aus 
dem Vertrag sein.9) Unter Berufung auf 
die Gesetzesgeschichte hat der BGH 
auch eine analoge Anwendung des 
 Widerrufsrechts zugunsten des Bürgen 
abgelehnt. Danach habe der Gesetzge
ber mit der Neuregelung der §§ 312 ff. 
BGB ausschließlich Verbraucherverträ
ge erfassen wollen, die als Austausch
vertrag mit einer Gegen leistungspflicht 
des Verbrauchers ausgestaltet sind.10) 

Mit Blick auf Wortlaut und Schutzzweck 
der Richtlinie 2011/83 EU („Verbrau
cherrechterichtlinie“) hat es der BGH 

überdies verneint, § 312 Absatz 1, 
§312b Absatz 1, § 312g Absatz 1 BGB 
im Wege einer sogenannten richtlinien
konformen Auslegung auf Bürgschafts
verträge zu erstrecken.11) Schließlich hat 
der BGH keinen Anlass gesehen, die 
Frage der Auslegung der Verbraucher
rechterichtlinie – eine Frage europä
ischen Rechts – dem Europäischen Ge
richtshof (EuGH) zur Vorabent scheidung 
vorzulegen.12) Diese Frage lasse sich 
aus Wortlaut, Regelungs systematik und 
Regelungszweck der Verbraucherrech
terichtlinie ohne Weiteres  beantworten, 

sodass für Zweifel kein Raum bleibe (so
genannter „acte clair“).13)

Einordnung des Urteils

In der Zwischenzeit hat sich der Gesetz
geber das vorzitierte Urteil des BGH 
zu eigen gemacht: Im Referentenent
wurf des Gesetzes zur Änderung des 
 Musters für die Widerrufsbelehrung bei 
außerhalb von Geschäftsräumen ge
schlossenen Verträgen und bei Fernab
satzverträgen über Finanzdienstleistun
gen14) wurde in Gestaltungshinweis 3 
der bisherige Klammerzusatz „(z. B. He

reinnahme einer Bürgschaft)“ aus 
„Gründen der Klarstellung“ gestrichen.15) 
Hintergrund hierfür sei, dass dem Bür
gen kein Widerrufsrecht nach § 312g 
BGB zustehe; der  Referentenentwurf 
verweist hierzu auf das vorzitierte Ur
teil des BGH. Dabei ist es auch im Ge
setz zur Anpassung des Finanzdienst
leistungsrechts an die Rechtsprechung 
des Gerichthofs der Europäischen 
 Union vom 11. September 2019 in der 
Rechtssache C383/18 und vom 
26. März 2020 in der Rechtssache 
C66/19 geblieben. 

»§ 312 Absatz 1 BGB wurde mit Wirkung  
ab dem 1. Januar 2022 abermals neu gefasst.«
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Auch in der durch dieses Gesetz neuge
fassten Anlage 3 zu Artikel 246b § 2 Ab
satz 3 Satz 1 Einführungsgesetz zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB), 
das heißt dem Muster für die Wider
rufsbelehrung bei im Fernabsatz und 
 außerhalb von Geschäftsräumen ge
schlossenen Verträgen über Finanz
dienstleistungen mit Ausnahme von 
Verträgen über die Erbringung von 
Dienstleistungen von Zahlungsdiensten 
und Immobiliarförderdarlehensverträ
gen findet sich der Klammerzusatz 
„(z. B. Hereinnahme einer Bürgschaft)“ 
nicht mehr. Unter dieser Prämisse kann 
die Streitfrage, ob ein GmbHGeschäfts
führer, der eine Bürgschaft für den Kre
dit eines Unternehmers an die GmbH 
abgibt, unter der bis zum 31. Dezember 
2021 geltenden  Fassung des § 312 Ab
satz 1 BGB ein Widerrufsrecht hat, als ge
klärt gelten. Er hat kein Widerrufsrecht.

Die Thematik ist allerdings Gegenstand 
eines Jahrzehnte zurückreichenden 
Streits in Literatur und Rechtspre
chung.16) Die Vorinstanz des vorzitierten 
Urteils, das Oberlandesgericht (OLG) 
Hamburg, hatte die Streitfrage noch an
ders entschieden: Bei einem Bürg
schaftsvertrag handele es sich über 
den Wortlaut von § 312 Absatz 1 BGB 
hinaus um einen Verbrauchervertrag, 
der eine entgeltliche Leistung des Un
ternehmers zum Gegenstand habe. 
§ 312 Absatz 1 BGB sei in Umsetzung 
der Verbraucherrechterichtlinie er
gangen und nach dem Grundsatz der 
europarechtskonformen Auslegung 
weit auszulegen, die Gegenleistung des 
Unternehmers sei darin zu sehen, dass 
er den durch die Bürgschaft gesicher
ten Kredit dem Hauptschuldner gewäh
re oder ein zur Rückzahlung fälliges 
 Darlehen stunde.17) Das OLG Hamburg 
hatte dem Geschäftsführer der GmbH 
daher im Streitfall ein Recht zum Wider
ruf der von ihm zugunsten der GmbH 
abge gebenen Bürgschaft eingeräumt. 
Der BGH und das OLG Hamburg legen 
das europäische Recht in diesem Punkt 
also unterschiedlich aus. 

Der Streit hat einen weiteren Akzent 
 erhalten, da § 312 Absatz 1 BGB, wie 
bereits erwähnt, mit Wirkung ab 
dem 1. Januar 2022 abermals neu ge
fasst wurde. Die Neufassung erfolgte 
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2019/770 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 20. Mai 2019 
über bestimmte vertragsrechtliche 
 Aspekte der Bereitstellung digitaler 
 In halte und digitaler Dienstleistungen. 
In der Begründung des Regierungs
entwurfs des Umsetzungsgesetzes18) 
heißt es dazu, das Tatbestandsmerkmal 
„entgeltliche (Leistung)“ werde künftig 
nicht mehr verwendet, um „mög liche 
Abgrenzungsschwierigkeiten zum neu
en § 312 Absatz 1a BGBE zu vermei
den“. § 312 Absatz 1a BGB bezieht seit 
dem 1. Januar 2022 auch Ver braucher
verträge ein, bei denen der Verbraucher 
dem Unternehmer per sonenbezogene 

Daten bereitstellt oder sich hierzu ver
pflichtet – ohne dass dies lediglich dazu 
dient, damit der  Unternehmer den Ver
trag erfüllen kann („Bezahlen mit Da
ten“). Anders als die Richtlinie (EU) 
2019/770 enthalte die Verbraucher
rechterichtlinie keine eigene Definition 
für den Begriff „Preis“.19) Für den An
wendungsbereich der §§ 312 ff. BGB 
sei davon auszugehen, dass unter 
„Preis“ jedenfalls eine vereinbarte 
Geldleistung zu verstehen sei.

EuGH als „letzte Instanz“

Nach alledem kann nicht ausge schlos
sen werden, dass in einem künftigen 
Rechtstreit ein anderes mit der Sache 
befasstes nationales Gericht die Ein
schätzung des BGH, dass ein „acte 
clair“ vorliegt, nicht teilt und die Frage 
der Auslegung der Verbraucherrechte
richtlinie dem EuGH zur Vorabentschei
dung vorlegt. Der EuGH würde dann in 
letzter Instanz über diese Vorfrage der 
Auslegung europäischen Rechts zu ent
scheiden haben.20) Den Argumenten 
des BGH zu diesem Punkt ist jedoch un

eingeschränkt zuzustimmen.21) Einseitig 
den Verbraucher verpflichtende Verträ
ge vermitteln nach Artikel 3 Absatz 1 in 
Verbindung mit Artikel 9 Absatz 2 der 
Verbraucherrechterichtlinie kein Wider
rufsrecht; denn sie haben keine Leis
tung des Unternehmers  [= Kreditgeber] 
zum Vertragsgegenstand.22) Auch der 
Schutzzweck der Verbraucherrechte
richtlinie spricht gegen eine Erstreckung 
von § 312 Absatz 1, § 312b Absatz 1, 
§ 312g Absatz 1 BGB im Wege richt
linienkonformer Auslegung oder Rechts
fortbildung auf Bürgschaftsverträge, 
also im Ergebnis gegen ein Widerrufs
recht des Bürgen: Dem Schutzsystem 
der Verbraucherrechterichtlinie liegt 
nämlich die Überlegung zugrunde, dass 
der Verbraucher sich bei Abschluss von 
Verträgen zu kommer ziellen Zwecken  
in bestimmten Situa tionen gegenüber 
dem Unternehmer in einer geschwäch
ten Situation befindet. 

Bei Verträgen, die außerhalb der Ge
schäftsräume des Unternehmers ge
schlossen werden, geht die Initiative in 
der Regel vom Unternehmer aus, und 
der Verbraucher ist einer Überrump
lungsgefahr ausgesetzt. Dieser Nach
teil soll durch das Widerrufsrecht 
 ausgeglichen werden.23) Es gibt dem 
Verbraucher die Möglichkeit, die ge
kaufte Ware zu prüfen und auszuprobie
ren beziehungsweise die Eigenschaften 
der Dienstleistung zur Kenntnis zu neh
men.24) Die Verbraucherrechterichtlinie 
stellt also nach ihrer Schutzkonzeption 
zentral auf eine Leistung des Unterneh
mers ab.25) 

Genau daran fehlt es aber, wenn ein 
Verbraucher eine Bürgschaft abgibt. 
Auch die abermalige Novelle des § 312 
Absatz 1 BGB dürfte an diesem Ergeb
nis nichts ändern. Die Erwägungen des 
BGH zur Verbraucherrechterichtlinie ha
ben weiterhin Bestand. Die Neufassung 
des § 312 Absatz 1 BGB erfolgte nur bei 
Gelegenheit der Umsetzung der Richt
linie (EU) 2019/770. Der Gesetzgeber 
wollte einen Gleichklang der Termino
logie in § 312 Absatz 1 BGB und § 312 
Absatz 1a BGB herstellen. Eine Ände
rung des Inhalts des § 312 Absatz 1 
BGB sollte damit nicht verbunden 
 werden. Im  Übrigen definiert auch 
 Artikel 2 Nummer 7 der Richtlinie (EU) 

»Einseitig den Verbraucher verpflichtende Verträge 
vermitteln kein Widerrufsrecht.«
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Fußnoten
1) Vgl. Palandt/Ellenberger, 80. Aufl. 2021, § 13 
Rn. 3 m.w.N. insbesondere für den bürgenden 
GmbHGeschäftsführer (und nach h.M. auch für 
den AlleingesellschafterGmbHGeschäftsführer).
2) Vgl. § 355 BGB i.V.m. §§ 312b Abs. 1, 312g Abs. 
1 BGB.
3) Vgl. die Legaldefinition in § 312b Abs. 2 BGB.
4) Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über be
stimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereit
stellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleis
tungen vom 25. Juni 2021 (BGBl. 2021 I S. 2123).
5) NJW 2020, 3649 – Entscheidungsbesprechun
gen vgl. etwa Omlor EWiR 2020, 673; Samhat 
WuB 2020, 608; Omlor JuS 2020, 1209; Fritz 
NJW 2020, 3629; Schinkels LMK 2020, 434762.
6) BGH, Urteil vom 22. September 2020, Akten
zeichen XI ZR 219/19, Tz. 16.
7) Ebd. Tz. 17.
8) Ebd. Tz. 16.
9) Ebd. Tz. 18.
10) Ebd. Tz. 19 ff.
11) Ebd. Tz. 26 ff.
12) Vgl. Art. 267 AEUV.
13) BGH, Urteil vom 22. September 2020, Akten
zeichen XI ZR 219/19, Tz. 30 f.
14) Bearbeitungsstand: 4.1.2021 12:26 Uhr –  
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzge
bungsverfahren/Dokumente/RefE_Muster_Wi
derrufsbelehrung.pdf?__blob=publicationFile&v 
=2
15) Seite 37 des Referentenentwurfs – vgl. dazu 
auch von Loewenich WM 2015, 113, 116.
16) So Omlor JuS 2020, 1209 – vgl. nur die Nach
weise in BGH, Urteil vom 22. September 2020, 
Aktenzeichen XI ZR 219/19, Tz. 16 ff. sowie bei 
Omlor JuS 2020, 1209 Fn. 1, 2 und 4.
17) OLG Hamburg, Urteil v. 26. April 2019, Akten
zeichen 13 U 51/18, Tz. 30 f., BeckRS 2019, 40504.
18) https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzge
bungsverfahren/Dokumente/RegE_Bereitstel
lungdigitalerInhalte.pdf?__blob=publicationFile& 
v=3 – vgl. dort Seite 38.
19) Vgl. Art. 2 Nr. 7 der Richtlinie (EU) 2019/770: 
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Aus
druck „Preis“ Geld oder eine digitale Darstellung 
eines Werts, das bzw. die im Austausch für die 
Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler 
Dienstleistungen geschuldet wird.
20) So zutreffend Samhat WuB 2020, 608, 611.
21) Zustimmend Omlor EWiR 2020, 673, 674; 
Samhat WuB 2020, 608, 610 ff.; Schinkels LMK 
2020, 434762 – siehe zum Folgenden auch von 
Loewenich WM 2015, 113, 115.
22) BGH, Urteil vom 22. September 2020, Akten
zeichen XI ZR 219/19, Tz. 28.
23) Ebd. Tz. 29.
24) Ebd. Tz. 29.
25) Ebd. Tz. 29.
26) Vgl. Wegener, in Callies/Ruffert, EUV/AEUV, 
5. Aufl. 2016, Art. 267 Rn. 44 und Art. 99  
VerfOEuGH.

2019/770 den Begriff „Preis“ als unter 
anderem Geld, das „im Austausch“ für 
eine andere Leistung geschuldet wird. 
Daran fehlt es bei der Bürgschaft als 
 einem einseitig den Bürgen verpflich
tenden Vertrag. Nach alledem könnte 
der EuGH über eine ihm entsprechend 
vorgelegte  Frage im sogenannten ver
einfachten Verfahren durch Beschluss 
auf gleiche Weise wie der BGH ent
scheiden, da sie keinen Raum für ver
nünftige Zweifel lässt.26)
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Die IVECO Group N.V. ist ein weltweit führendes Unternehmen der Automobilbranche,   
das in den Bereichen Nutz- und Spezialfahrzeuge, Antriebstechnologien und den damit 
 verbundenen Finanzdienstleistungen tätig ist. Jede der acht zum Unternehmen gehörenden 
Marken ist in ihrem spezifischen Industriesektor eine treibende Kraft: IVECO, eine 
 wegweisende Nutzfahrzeugmarke, die schwere, mittelschwere und leichte Nutzfahrzeuge 
entwickelt, herstellt und verkauft; FPT Industrial, ein weltweit führender Hersteller von 
 fortschrittlichen Antriebstechnologien für Kunden in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, 
in der Schifffahrt, in der Energieerzeugung und bei Nutzfahrzeugen; IVECO BUS und 
 HEULIEZ, die Premium-, Nahverkehrs- und Reisebusmarken; IVECO Defence Vehicles   
für hoch spezialisierte Verteidigungs- und Katastrophenschutzausrüstungen; ASTRA, ein 
globaler  Experte für schwere Steinbruch- und Baufahrzeuge; Magirus, eine branchen-  
weit renommierte Marke für Feuerwehrfahrzeuge und Brandschutztechnik; und   
IVECO CAPITAL, der  Finanzierungsarm der IVECO Group, der alle unterstützt.   
Die IVECO Group beschäftigt  weltweit rund 34.000 Mitarbeiter und betreibt über   
29 Produktionswerke sowie  31  Forschungs- und Entwicklungszentren. Weitere Infor-
mationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.ivecogroup.com

COUNTRY FINANCE MANAGER M/W/D 
DEUTSCHLAND

Heilbronn

Ihre Aufgaben: In dieser Position sind Sie für alle Finanzthemen verantwortlich, 
 berichten direkt an den EMEA Finance Manager und sind die direkte Schnittstelle zu 
 anderen  Abteilungen auf Marktebene und dem EMEA Controlling/Accounting- und 
 Treasury-Team. Dabei  gestalten Sie die Beziehungen zu Joint-Venture- und Lieferanten-
partnern, um einen zuverlässigen, zeitnahen und genauen Informationsfluss zu  gewähr leisten. 
Sie arbeiten  sowohl mit anderen Abteilungen auf lokaler und internationaler  Ebene bei der 
Entwicklung und Implementierung der neuen Finanzprodukte als auch mit anderen 
 Führungskräften zusammen, um den  Austausch von Informationen sicher zustellen. Zudem 
verantworten Sie den Monats abschlussprozess (einschließlich der Berichterstattung über 
GuV und Bilanz) und das gesamte periodische Bundesbank-Reporting. Sie haben   
die  wichtigsten Kennzahlen der Finanz berichte immer im Blick und verantworten die 
 Prognose- und Budgetierungsprozesse, ein sauberes Debitoren- und Kreditorenbuch und 
einen effizienten und genauen  Genehmigungs- und  Zahlungsprozess.

Ihr Profil: Hochschulabschluss in Betriebswirtschaftslehre Mind. 10 Jahre Erfahrung   
in  Bank-, Finanzdienstleistungs- oder Wirtschaftsprüfungs-/Beratungsunternehmen  
 Vorerfahrung im Finanzwesen (Bereich Finanzdienstleistungen) von Vorteil  Gute 
 Kenntnisse der IFRS- Rechnungslegung (und ggf. US-Gaap); ACCA oder vergleichbare 
 Zertifizierung von Vorteil  Prozessübergreifende Sichtweise und pragmatische Einstellung 
zur Problemlösung  Aus geprägte Führungsqualitäten (Führung eines Teams aus 4–5 Mit-
gliedern) und die Fähigkeit, die Aktivitäten eines Shared-Services-Centers, das für die 
 Verwaltung der Buchhaltungs aktivitäten zuständig ist, zu steuern  Möglichkeit der Über-
nahme einer Funktion nach § 53 KWG  (Niederlassungsleiter*in)  Gute SAP-Kenntnisse 
sowie gute Kenntnisse der MS-Office-Tools, sehr gute Kenntnisse in Excel-Pivot-Tabellen 
(und Vlookup) und Datenabfrage-/Abgleich techniken  Vorzugsweise Kenntnisse von BAIS 
oder einer anderen Meldewesen-Software   Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse; 
Italienischkenntnisse von Vorteil
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